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VORLAGEN Nr. 1012/2025  Jever, 16.01.2025 
 

Sitzung/Gremium am:  

 

Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung 05.02.2025 öffentlich 

Kreisausschuss des Landkreises Friesland 12.02.2025 nicht öffentlich 

 
 
Bezeichnung des Beratungsgegenstandes: 
Annahme einer Spende von 1.750 € für Stadtradeln 2025 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Annahme der unten aufgeführten Spende wird zugestimmt. 

 

Finanzielle Auswirkungen:       Ja       Nein 

Gesamtkosten der 
Maßnahmen (ohne 
Folgekosten) 

Direkte jährliche 
Folgekosten 

 Finanzierung: 

  Eigenanteil                objektbezogene Einnahmen 

Sonstige einmalige oder 
jährliche laufende 
Haushaltsauswirkungen 

€ XXXXX € XXXX € XXXX € XXXX € XXXX 

Erfolgte Veranschlagung:    ja, mit  €           Nein  

im   Ergebnishaushalt    Finanzhaushalt    Produkt- bzw. Investitionsobjekt: XXXX 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung:    ja   nein  

Falls ja, in welcher Art: XXXX 

Vorlage hat negative Auswirkungen auf Klimaschutz:   ja   nein 

Bei  ja: Nähere Erläuterung der Auswirkung in Begründung  

Vorlage hat positive Auswirkungen auf Klimaschutz:   ja   nein  

Bei  ja: Handlungsfeld: Verkehr 

Vorlage bezieht sich auf 

XXX 

MEZ  Nr. 4  

Titel: Erhalt und Verbesserung der natürlichen 
Lebensgrundlagen 

HSP  Nr.  4.4.1 

Titel: Verstärkter Einsatz regenerativer Energien; 
Förderung durch Informationspolitik, 
Kommunikation mit den Nutzern 

  
 

gez. Bruns  gez. Wehmeyer 
Sachbearbeiter/in Fachbereichsleiter/in 

Sichtvermerke: 

  

 gez. Neuhaus  gez. Ambrosy 
Kämmerei Dezernent/in Landrat 

Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreisausschuss einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     

Kreistag einstimmig   Ja: Nein: Enth.: Kts. gen.:    abw.  Beschl.     
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Begründung: 
Die EWE möchte dem Landkreis für den Schulwettbewerb des Stadtradeln 2025 
einen Wert von 1.750,00 € spenden.  
 
Gemäß § 2 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 der Richtlinie des Landkreises Friesland zur 
Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen 
vom 01.01.2015 entscheidet der Kreisausschuss über die Zulässigkeit der Annahme 
von Spenden i. H. v. 100,01 € bis 2.000,00 €. 
 
Aus Sicht der Verwaltung bestehen keine Einwände gegen die Annahme der 
Spende. 
 
  
Anlage: 
./. 
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